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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB  nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Kultur 28.02.2024 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Förderung der Projekte zum kulturellen Jahresthema 2024 - " Barrieren brechen – Kultur 

entfachen!" der Landeshauptstadt Erfurt wird gemäß Anlage 1 beschlossen. 

 

02 

Die finanzielle Unterstützung der Projekte steht unter Haushaltsvorbehalt. 

 

 

 

 

 

16.02.2024, gez. A. Bausewein   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

06 Kulturdirektion 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Kulturelles Jahresthema 2024 "Barrieren 

brechen – Kultur entfachen!" - 

Projektuntersetzung 

 

Drucksache 0265/24 
 

Ausschuss für 

Bildung und 

Kultur 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 200.000,00 EUR 

   ↓ 
 

 2024 2025 2026 2027 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 200.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

30040.71801: 

200.000,00 
x Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1 - Förderung Projekte Kulturelles Jahresthema 2024 

Anlage 2 - Fördergrundsätze Kulturelles Jahresthema 2024 

Anlage 3 - Anlage 1 ausführlich (nicht öffentlich) 

Anlage 4 - Projektinhalte (Kurzbeschreibungen)  

Anlage 5 - Begründung Dringlichkeit)  

 

 

 

Sachverhalt 

 

Der Erfurter Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 mit Drucksache 1099/23 die 

Vorbereitung und Durchführung des kulturellen Jahresthemas 2024 „Barrieren brechen - Kultur 

entfachen!“ - Ein Förderprogramm zu inklusiver Kulturarbeit beschlossen. Im Haushaltsplan 2024 

sind 200.000,00 EUR auf der Haushaltsstelle 30040.71801 für die Förderung der Projekte 

vorgesehen. Die Haushaltsstelle 30000.63050 (Öffentlichkeitsarbeit Jahresthemen) ist mit 

17.500,00 EUR (2023: 2.250,00 EUR) hinterlegt. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt im zweijährigen Turnus ein kulturelles Jahresthema aus, in 

dessen Rahmen Projekte gefördert werden. Das diesjährige Motto „Barrieren brechen - Kultur 

entfachen!“ zur inklusiven Kulturarbeit, lenkt die Aufmerksamkeit auf Projekte, die 

Ausgrenzungen und gesellschaftlicher Benachteiligung entgegenwirken. Der Fokus liegt auf 

Projekten, die Zugänglichkeit fördern, Sensibilisierungsmaßnahmen entwickeln, partizipativ 

umgesetzt werden, unterrepräsentierten Kulturschaffenden und Künstlern eine Plattform bieten 
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sowie Barrieren erkennbar machen und abbauen. Die Kulturdirektion arbeitet dazu mit der 

„Servicestelle Inklusion im Kulturbereich“ aus Sachsen zusammen, die bereits im Oktober 2023 

eine erste Informationsveranstaltung umsetzte und im ersten Halbjahr 2024 eine Weiterbildung 

für die Projektträger anbietet. Darüber hinaus stellt die Kulturdirektion ein breites Portfolio an 

Kontakten zu lokalen Inklusionsexperten, Informationen über bundesweite 

Fördermittelmöglichkeiten und Tipps für eine inklusive Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. 

 

Bis zum Ende der Antragsfrist (15.12.2023) sind in der Kulturdirektion 68 Anträge mit einem 

Antragsvolumen in Höhe von 588.800,74 Euro eingegangen, von denen 41 für eine Förderung 

vorgeschlagen werden. Aufgrund der massiven Überzeichnung der zur Verfügung stehenden 

Mittel, war es notwendig, die die beantragten Fördersummen bei den als förderwürdig erachteten 

Projekten um durchschnittlich 35 % zu kürzen.  

 

Unter Berücksichtigung der kommunalen Kulturförderrichtlinie und der thematisch bezogenen 

Fördergrundsätze (gemäß Anlage 2), die in Zusammenarbeit mit der „Servicestelle Inklusion im 

Kulturbereich“ entwickelt wurden, wurde der Fördervorschlag erarbeitet. In einigen Anträgen 

traten Unstimmigkeiten in den Kosten- und Finanzierungsplänen auf, beispielsweise aufgrund 

von Rechenfehlern oder der Angabe von nicht förderfähigen Ausgaben. Die Projektträger wurden 

daraufhin gebeten, eine Aktualisierung vorzunehmen. In den Anlagen zur Drucksache wurden 

bereits die überarbeiteten Förderbedarfe aufgeführt. Darüber hinaus war in mehreren Anträgen 

der Bezug zum rahmenbildenden Motto nicht ersichtlich oder nur minimal ausgeprägt. Die 

Kulturdirektion hat außerdem darauf geachtet, dass es im Projektinhalt und der 

Projektumsetzung zu keiner Reproduktion von Stereotypen kam. 

 

Diese Drucksache legt dem Ausschuss für Bildung und Kultur die konkreten Projekte zum 

kulturellen Jahresthema 2024 zur Beschlussfassung vor.  
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